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Notwendige Verteidigung: Unfähigkeit der
Selbstverteidigung

Die Fähigkeit des Angeklagten, sich selbst zu verteidi-
gen, kann auch dann erheblich beeinträchtigt sein,
wenn ein Mitangeklagter einen Verteidiger hat und sich
zum Beispiel die Mitangeklagten gegenseitig belasten.
lhm ist dann nach $ 140 Abs. 2 SIPO ein Pflichtverteidi-
ger beizuordnen.
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Anm. d. Redaklion: Entscheidungen in dieser Rubrik sindje nach wichtigkeit auch für die Besprechung im Rechtsprechungsreport in einem det
Folgehefte vorgesehen.


